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Namens- und Satzungsartikeländerungen 

 

Art. 1. Der Verein nimmt den Namen «Fir Ëffentlech Bibliothéiken, Lëtzebuerg», Verein ohne 

Gewinnzweck, abgekürzt FëBLux, an. Die zu benutzenden Bezeichnungen auf Deutsch, Englisch 

und Französisch sind: 

- Für Öffentliche Bibliotheken, Luxemburg 

- For Public Libraries, Luxembourg 

- Pour Bibliothèques de lecture publique, Luxembourg 

Art. 2. Der Verein wirkt vorrangig mit jedem geeigneten Mitteln an der Schaffung einer Stiftung 

zur finanziellen Unterstützung der Gründung, Aufrechterhaltung und Entwicklung von 

Öffentlichen Bibliotheken im Großherzogtum Luxemburg, sowie von nationalen professionellen 

Verbänden und Institutionen, die zu ihrer Modernisierung beitragen. Um eine effiziente 

Fördermittelverwendung zu gewährleisten, bietet der Verein auch Informationsdienstleistungen 

und Beratung für Projektträger an. 

Der Verein sammelt außerdem Gelder, um 

- jede Gründung und Entwicklung von Organisationen, welche zur Förderung der öffentlichen 

Bibliotheken in Europa beitragen, zu fördern; 

- jede Organisation, welche zur Gründung, Erhaltung und Entwicklung der öffentlichen 

Bibliotheken in Europa beitragen, zu unterstützen; 

- die Zusammenarbeit zwischen den regionalen, nationalen und internationalen Akteuren, 

welche sich für öffentliche Bibliotheken in Europa engagieren, zu ermutigen. 

Art. 3. Die finanzielle Unterstützung wird jährlich für Aufbau und Ausstattung, Animation und 

Animationsmaterial, Fortbildung, Personalkosten, technische Unterstützung, Know-how und 

professionelle Beratung, Professionalisierungsprojekte, Modernisierung und Bewertung, 

Zusammenarbeit mit anderen nationalen und internationalen Akteuren, Auszeichnungen und 

Stipendien im Bereich der internationalen Zusammenarbeit, Auszeichnungen und Ehrungen 

und/oder Unterstützung zum Aufbau einer zentralen Institution für öffentliche Bibliotheken 

gewährt. 

Art. 4. Um von der Unterstützung des Vereins profitieren zu können, müssen die Öffentlichen 

Bibliotheken: 

- eine Standbibliothek darstellen, 

- ihre Dienstleistungen für alle öffnen, unabhängig von Alter, Rasse, Geschlecht, Religion, 

Nationalität, Sprache oder sozialem Status zugänglich, 

- Bestände und Dienstleistungen bereitstellen, die keinerlei Form von ideologischer, politischer 

oder religiöser Zensur oder kommerziellem Druck unterliegen und 

- Sachbuchbestände. 

Die Organisationen, welche zur Förderung der öffentlichen Bibliotheken in Europa beitragen und 
die Unterstützung des Vereins beanspruchen wollen, müssen sich klar zu den Prinzipien der 

Demokratie bekennen. 

Satzung, wie sie von der Generalversammlung in Differdingen am 15.04.2016 geändert wurde. 


